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Fur Leiedrung

Tluulvluudb. (Fortsetzung.)

62. Verbrechet! und Vergehen gegen
den Staat und dessen Behörden. Strafbar

ist in erster Linie der Hochverrat, d. h.

Handlungen, welche gegen die Unabhängigkeit
unseres Vaterlandes gerichtet sind; im fernern
aber auch der widerrechtliche Angriff ans
Behörden der Ungehorsam gegen behördliche
Befehle n. s. w.

63. Verbrechen und Vergehen gegen
das Leben und die Gesundheit. Das
schwerste Verbrechen in dieser Beziehung ist
der Mord, d. h. die wohlüberlegte und
absichtliche Tötung eines Menschen. Als
Totschlag wird bezeichnet die zwar absichtliche,
aber ohne Ueberlegung in der Aufgeregtheit
verübte Tötung eines Menschen. Wird nur
eine Schädigung des Körpers, nicht aber der
Tod beabsichtigt, tritt letzterer jedoch infolge
der Tat ein, so spricht man von Körperverletzung

mit tätlichem Ansgange. Beschädigungen
des Körpers nennt man Körperverletzungen;
man teilt sie in schwere und leichte
Körperverletzungen. Die ans Unachtsamkeit
herbeigeführte Tötung oder Körperletzung einer
Person wird nur leicht bestraft.

64. Verbrechen und Vergehen gegen
das Vermögen. Das häufigste Verbrechen
gegen das Vermögen ist der Diebstahl, d. h.
die widerrechtliche Aneignung fremder Sachen.
Hierbei kommen in Betracht der Wert der
Sache und die Art und Weise der Ausführung.
Einbruch, Einschleichen und Gebranch von
Waffen erschweren die Tat. Ist der Diebstahl
unter Anwendung von Gewalt oder Drohung
geschehen, so sprechen wir von Raub. Werden
Sachen eines Dritten, die man in Verwahrung
hat, in eigenem Nutzen verwendet, so liegt
Unterschlagung vor. Der Erwerb von
Vorteilen durch absichtliche Täuschung ist Betrug.
Werden Vorteile dadurch erhalten, daß man
jemanden bedroht, so haben wir eine Erpressung.
Die Zerstörung und Schädigung von Sachen,
die Sachbeschädigung, wird ebenfalls bestraft;
die schwerste Art derselben ist die Brandstiftung.
Wer Sachen, von denen er weiß oder annehmen
kann, daß sie gestohlen sind, kauft oder
verheimlicht, wird wegen Hehlerei bestrast. Ver¬

brechen gegen das Vermögen sind auch die

Münzfälschungen und die Fälschungen von
Urkunden.

65. Verbrechen und Vergehen gegen
Ehre tlnd Sittlichkeit. Wir sprechen von
Verleumdungen, wenn jemand absichtlich durch
Erzählen unwahrer Tatsachen die Ehre oder
den Kredit eines andern schädigt. Bloße
Beschimpfungen liegen vor, wenn nur ehrenrührige
Ausdrücke gebraucht werden. Handlungen,
welche gegen die Sittlichkeit verstoßen, werden
ebenfalls bestraft.

66. Andere Vergehen und Ueber-
tretnngen. Nebst den angeführten gibt es

noch eine Menge von Vorschriften, deren Ueber-

tretnng eine Strafe nach sich zieht. So
bestehen verschiedene Strafbestimmnngen inbezug
ans Lebensmittelpvlizei, Jagd und Fischerei u. s. w.
Es gibt fast kein Gesetz, welches nicht
Strafbestimmnngen enthält.

3. Das Ziliilrtcht.
67. Einteilung. Das Zivilrecht teilt sich

ein in Personenrecht, Familienrecht, Erbrecht,
Sachenrecht und Obligationenrecht. Seit dem
1. Januar 1912 hat die Schweiz ein einheitliches

Zivilgesetzbuch; das Obligationenrecht war
schon vorher einheitlich. (Fortsetzung folgt.)

Kurze Lebeusbeschreibung von Bertha Boßhnidt.
(Durch sie selbst niedergeschrieben)

Bertha Boßhard erblickte das Licht der Welt
im Winter 1835. Sie war das jüngste Mädchen
einer kinderreichen Familie. Schon im zweiten
Lebensjahr verlor sie ihren Vater. Da nahm
die Taufpatin das vaterlose Mädchen etwa für
ein Jahr in ihre Familie alls und sie genoß
da viel Liebe und Güte. Nachher kam Bertha
zu Onkel und Tante, die kinderlos waren, und
bei welchen auch eine ältere Schwester zur
Hülfe im Berns war. Diese Schwester war
wie eine Mutter für Bertha. Dort vollendete
Bertha ihre Schulzeit mit gutem Erfolg. Nun
sollte sich die Tochter für einen Berns
entscheiden und ihr Brod verdienen lernen. Aber
Schneiderei, Glätterei :c. wollten ihr nicht
behagen. (Früher hatte man keine so große Auswahl

von Berufen für die Weiblichkeit wie
heutzutage.) Ihr Sinn und Wunsch war Be-
tätignng bei Kindern und Weiterlernen. Da
zeigte sich in einer den Eltern befreundeten
Familie eine Stelle zur Hülfe der Frau und
besonders zur Pflege und Beaufsichtigung der
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